
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
HANSEATISCHES OBERLANDESGERICHT 

Beschluss  
 
Geschäftszeichen:  
7 W 104/07   
324 O 759/07   
 
 
In dem Rechtsstreit  
 
B……… M…………., 
 
 
 
     - Antragstellerin und Beschwerdeführerin - 
 
Prozessbevollmächtigte/r: Rechtsanwalt  
 
     
 
g e g e n 
 
A….. S………. AG, 
vertreten durch den Vorstand, 
 
 
     - Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin - 
 
 
beschließt das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg, 7. Zivilsenat, am  
20. September 2007 durch den Senat 
 
   Dr. Raben, Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht 
   Meyer, Richter am Oberlandesgericht 
   Dr. Weyhe, Richter am Oberlandesgericht 
 
I .  Auf  die sofort ige Beschwerde der Antragsteller in wird der Beschluss des 

Landgerichts Hamburg vom 27. August 2007, Az. 324 O 759/07, abgeändert 

und insgesamt wie folgt neu gefasst:  

1. Der Antragsteller in wird Prozesskostenhi lfe insoweit bewil l igt,  als bean-

tragt werden wird, 
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es der Antragsgegnerin im Wege der einstwei l igen Verfügung – der Dr ing-

l ichkeit  wegen ohne vorher ige mündl iche Verhandlung – bei Vermeidung ei-

nes vom Gericht für jeden Fal l der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ord-

nungsgeldes und für den Fal l,  dass dieses nicht beigetr ieben werden kann, 

einer Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten (Ord-

nungsgeld im Einzelfal l höchstens € 250.000,00, Ordnungshaft insgesamt 

höchstens zwei Jahre), zu verbieten, 

zu verbreiten oder verbreiten zu lassen,  

a. „M... . . . . . . .. . .  wi l l  Namen ändern“ bzw. 

„B.. . . . . . . ..  M... . . . . . . . . .. ( . . .)  wi l l  eine neue Identität“ bzw. 

B... . . . . . . . M... . . . . . . . . ..  „hat . . .  eine Namensänderung beantragt“ und / oder 

b. B.. . . . . . . . . M... . . . . . . . . ..  „sol l dort“ – im Süden Deutschlands – „eine Anstel-

lung in einer Autotei lefabrik erhalten haben.“ 

2. Rechtsanwalt H... . . . . . .  J. .. . . ,  ………………… ., …… Hamburg, wird beige-

ordnet. 

3. Raten aus dem Einkommen oder Leistungen aus dem Vermögen sind nicht 

zu erbringen. 

4. Im Übrigen wird der Antrag auf  Gewährung von Prozesskostenhi lfe zu-

rückgewiesen. 

I I .  Die weitergehende sofort ige Beschwerde wird zurückgewiesen. 

I I I .  Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Antragstel ler in unter Er-

mäßigung der Gebühr auf  die Hälf te zu tragen; außergericht l iche Kosten 

werden nicht erstattet.  

Gründe 

Die sofort ige Beschwerde der Antragstel ler in ist  zulässig, aber nur zu einem 

Teil begründet. 

I .  Die sofort ige Beschwerde der Antragstel ler in ist  begründet,  soweit sie Pro-

zesskostenhi lfe auch dafür begehrt,  es der Antragsgegnerin zu untersagen zu 

verbreiten, dass sie eine Namensänderung beabsicht ige oder bereits bean-

tragt habe. Auch insoweit hat s ie glaubhaft gemacht, dass ihr gegen die An-

tragsgegnerin ein Unterlassungsanspruch aus § 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB 

analog in Verbindung mit § 823 Abs. 1 BGB, Artt .  1 Abs. 1, 2 Abs. 1 GG zu-

stehe. Die Verbreitung von Einzelheiten über ihr jetziges Leben verletzt die 
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Antragstel ler in in ihrem al lgemeinen Persönl ichkeitsrecht. Das Landgericht 

ist  zwar zutreffend davon ausgegangen, dass an der Person der Antragstel le-

r in und im Grundsatz auch an einer Kenntnis ihres weiteren Lebensweges 

nach ihrer Haftent lassung ein für die Antragsgegnerin streitendes öf fent l i-

ches Interesse besteht, nachdem die Antragsteller in wegen schwerer Straf ta-

ten, die ein enormes öffent l iches Aufsehen erregt hatten, verurtei lt  worden 

war. Dieses Interesse rechtfert igt es zu berichten, dass die Antragsteller in 

aus der Strafhaf t  ent lassen worden ist.  Die Antragstel ler in hat aber ein gro-

ßes und anzuerkennendes Interesse daran, nicht durch die Veröffent l ichung 

von Einzelheiten aus der Gestaltung ihrer  gegenwärt igen Lebensumstände in 

ihrer Wiedereingliederung in die Gesel lschaf t beeinträchtigt zu werden, 

nachdem sie aus der Strafhaft  ent lassen worden ist.  Bei der Abwägung der 

widerstreitenden Interessen kommt insbesondere dem Gesichtspunkt der Re-

sozial is ierung der Antragsteller in große Bedeutung zu (s. dazu BVerfG, Urt.  

v. 5. 6. 1973, BVerfGE 35, S. 202 f f . ,  233 ff .) .  Diese wird dadurch behindert,  

wenn Einzelheiten darüber ber ichtet werden, welche Schrit te die Antragstel-

ler in unternimmt, um den Weg in ein „normales“ Leben zu gehen. Zu diesen 

Einzelheiten gehört auch die Einleitung eines Verfahrens auf  Namensände-

rung. Die Antragstel ler in wird die von ihr geplanten oder eingeleiteten Schr it-

te nicht unbefangen gehen können, wenn sie befürchten muss, solchen Per-

sonen ihres gegenwärt igen Umfeldes identif izierbar zu werden, denen ihre 

Vergangenheit  nicht bekannt ist .  Anlass hierzu hat sie aufgrund der Verbrei-

tung der von der Antragsteller in mitgetei l ten Tatsachen, wei l die Gefahr be-

steht,  dass die Antragsteller in Personen ihrer Umgebung erkennbar wird, 

wenn sie Kenntnis davon er langen, dass die Antragstel ler in (etwa über Post-

zustel lungen oder Behördengänge) mit den für die Namensänderung zustän-

digen Verwaltungsbehörden (§§ 6, 11 NÄG) Kontakt aufgenommen hat. 

I I .  Soweit die Antragstel ler in mit ihrer Beschwerde ihren Antrag auf  Gewäh-

rung von Prozesskostenhi lfe auch für einen Antrag auf  Erlass einer einstwei-

l igen Verfügung auf  Unter lassung der erneuten Verbreitung ihres Bi ldnisses 

weiterverfolgt,  ist  ihre Beschwerde dagegen unbegründet. Zu Recht und mit 

zutref fender Begründung, der der Senat folgt und auf  die Bezug genommen 

wird, ist  das Landger icht zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich bei der 

angegrif fenen Fotograf ie um ein Bi ldnis aus dem Bereich der Zeitgeschichte 

handelt ,  dessen Verbreitung die Antragstel ler in nach § 1004 Abs. 2 BGB ana-

log, § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG zu dulden verpf l ichtet ist ;  denn diese Aufnahme, 

mit deren Veröf fent l ichung seinerzeit  nach der Antragsteller in gefahndet 
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worden war, i l lustr iert  Vorgänge, deren Kenntnis für das Verständnis wesent-

l icher Tei le der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von 

Bedeutung sind. Diese Aufnahme hat ihre Eigenschaft  als Bi ldnis aus dem 

Bereich der Zeitgeschichte daher auch nicht dadurch ver loren, dass die Haft-

ent lassung der Antragsteller in, über die in der mit  der angegri f fenen Aufnah-

me bebi lderten Meldung erneut ber ichtet wird, im Zeitpunkt der Veröffent l i-

chung schon einige Zeit  zurückgelegen hat. Dass Umstände vorlägen, die der 

Verbreitung der Aufnahme nach § 23 Abs. 2 KUG entgegenstehen könnten, 

ist  auch in der Beschwerde nicht vorgetragen; insbesondere kann mit dem 

Landgericht nicht davon ausgegangen werden, dass die Antragsteller in auf-

grund dieser wohl schon dreißig Jahre alten Aufnahme noch heute erkannt 

werden wird. 

I I I .  Die Kostenentscheidung folgt aus Zif fer 1811 letzter Satz der Anlage 1 zu 

§ 3 Abs. 2 GKG, § 127 Abs. 4 ZPO. 

Raben Meyer Weyhe 

 


